
Fälligkeit der
Mehrwertsteuer
Ich habe bisher das Pau-
schalverfahren für Mini-
Steuerpflichtige angewandt.
Ab 2012 nutze ich das be-
günstigte System für die
ehemaligen Mini-Steuer-
pflichtigen und verrechne
auch die Mehrwertsteuer.
Bis wann muss ich nun die
Mehrwertsteuer bezahlen?
Für Steuerpflichtige, die das
begünstigte System gemäß
Art. 27, Abs. 3 des G.D. Nr.
98/2011 (regime contabile
agevolato) anwenden, be-
steht keine Pflicht zur monat-
lichen bzw. vierteljährlichen
Mehrwertsteuer-Abrech-
nung. Auch ist keine Voraus-
zahlung zu leisten. Eine even-
tuelle Schuld, die sich aus der
Jahresabrechnung ergibt, ist
am 16. März jeden Jahres zu
entrichten. Heuer wäre die
Fälligkeit am 18. März gewe-
sen, da der 16. ein Samstag
war. Der Betrag kann auch ra-
tenweise mit einem monatli-
chen Zinsaufschlag von 0,33
Prozent bis November be-
zahlt werden. Alternativ kann
die Bezahlung bis zur Fällig-
keit der Schuld aus der Ein-
kommensteuererklärung auf-
geschoben werden. Dann
wird ein Aufschlag von 0,40
Prozent für jeden Monat nach
dem 16. März berechnet. Bis
spätestens zur Abgabe der
Einkommensteuererklärung
ist auch die Mehrwertsteuer-
Jahreserklärung an das Fi-
nanzamt zu übermitteln.
Wenn Ihr Umsatz von 2012
25.822,84 Euro übersteigt,
war zudem innerhalb Fe-
bruar die Mehrwertsteuer-
Mitteilung zu versenden. Die
Mitteilung entfällt, wenn in-
nerhalb Februar die Jahreser-
klärung versendet wurde.

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
Die Redaktion behält sich vor,
eine Auswahl unter den einge-
sandten Fragen zu treffen.
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Letzter Termin

Dienstag, 2. April
(Verlängert vom Samstag, 30. März)

Registersteuer für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die am 1. März 2013 abgeschlossenen wur-
den, ist bis heute die Registersteuer (zwei Prozent der Jahresmiete)
mit dem Vordruck F23 zu bezahlen. Für laufende Mietverträge, die
in früheren Jahren am 1. März abgeschlossen wurden und die heu-
er noch weiter laufen, ist die jährliche Registersteuer (zwei Prozent
der Jahresmiete) zu entrichten.

Private Nutzung von betrieblichen Gütern:
Einzelunternehmen und Gesellschaften müssen bis heute der
Steuerdatenbank eine telematische Meldung machen, wenn 2012
dem Unternehmer oder Gesellschaftern sowie dessen oder deren
Familienangehörigen betriebliche Güter (z.B. ein Auto) zur Nut-
zung überlassen wurden. Auch etwaige Finanzierungen durch das
Unternehmen, die diesen Personenkreis betrafen, müssen gemel-
det werden.
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Zu arm, um Unterhalt
zu zahlen?

Das Problem:
Geht eine Beziehung zu Ende,
sind nicht wenige bestrebt, sich
als möglichst mittellos darzustel-
len, um hohen Unterhaltsforde-
rungen zu entgehen. Dies hat
sich auch bis zu den Gerichten
herumgesprochen, die über eine
Reihe von Mitteln verfügen, um
auf die tatsächliche Einkom-
mens- und Vermögenssituation
des Betreffenden schließen zu
können. Hierzu gab es in jüngster
Zeit zwei Entscheidungen des
italienischen Höchstgerichts, die
eindeutige Vorgaben an die In-
stanzgerichte beinhalten.

Was das Gericht entschieden
hat:
Grundsätzlich hat ein Gericht
zwar die Möglichkeit, über die Fi-
nanzpolizei Erhebungen zur Ein-
kommens- und Vermögenssitua-
tion eines potenziell Unterhalts-
pflichtigen anzustellen. Für den
Richter besteht jedoch keine
Pflicht, bei Meinungsverschie-
denheiten zwischen den Parteien
eine solche Auskunft einzuholen.
Der Richter kann auch aufgrund
anderer vorliegender Beweise
seinen Rechtsspruch fällen. Das
hat das italienische Höchstge-
richt im Urteil Nr. 16923 aus dem
Herbst 2012 unterstrichen.

In jenem Fall hatte ein Unter-
haltspflichtiger mit Verweis auf
seine jüngsten Steuererklärun-
gen sowie die Geburt eines wei-
teren Kindes aus einer neuen Be-
ziehung behauptet, seine Vermö-
genssituation habe sich ver-
schlechtert. Der Betreffende hat-
te deshalb einen Antrag gestellt,
dass die Finanzpolizei Auskünfte
zu seiner tatsächlichen Vermö-
genssituation einholen und seine
Unterhaltslast reduziert werden
sollte. Das Gericht stellte im Ver-
fahren jedoch fest, dass der Be-
treffende über einige Luxuswa-
gen verfügte. Zwar waren die
Fahrzeuge auf den Namen der
Firma des Mannes zugelassen,
doch konnte sich der Unterneh-
mer nach Auffassung des Rich-
ters gut gehender Geschäfte er-
freuen. Allein dieser Umstand
reichte aus, um den Antrag des
Betreffenden abzuweisen.

Ein anderer Vater wollte unter

Berufung auf seine relativ be-
scheidenen Pensionsbezüge von
monatlich etwa tausend Euro ei-
ne Reduzierung seiner Unter-
haltsleistungen erwirken. Die
Kinder und die Schwester des
Mannes sagten jedoch aus, dass
der Betreffende auch über ein
Haus mit drei Wohnungen sowie
etwa 500.000 Euro auf einem
Bankkonto verfüge – was der Be-

treffende nicht bestritt. Bei der
Entscheidungsfindung zog das
Gericht daraufhin nicht nur das
monatliche Einkommen sondern
sämtliche Vermögenswerte her-
an und wies den Antrag ab. Der
Kassationsgerichtshof befand
dies mit Urteil Nr. 14349/2012 für
rechtens.

Das Gericht kann aber nicht
nur das Einkommen und das
Vermögen der potenziell Ver-
pflichteten heranziehen, son-
dern auch deren Möglichkeiten,
sich weitere Einkünfte zu ver-
schaffen. So hat im vergangenen
Jahr beispielsweise das Landes-
gericht Ancona einem Vater, dem
lediglich eine monatliche Pensi-
on von 800 Euro zustand, nahe-
gelegt, sein Haus an der Adria,
das bis dahin leer gestanden hat-
te, während des Sommers zu ver-
mieten, um sein Einkommen
aufzubessern. Auch hier gründe-
te sich die Abweisung seines An-
trags auf Reduzierung der Unter-
haltslast zumindest teilweise auf
den Umstand, dass der Betref-
fende einen Pkw im Wert von
40.000 Euro sein eigen nannte.
Das wurde als Hinweis dafür ver-
wendet, dass die behauptete Mit-
tellosigkeit des Mannes sehr rela-
tiver Natur war.

* Martin Gabrieli ist Partner
der Kanzlei Dr. Markus Wenter &
Dr. Martin Gabrieli in Bozen.

14 WIKU Steuern & Recht Mittwoch, 27. März 2013

Zur Berechnung des Unterhalts
kann das Gericht sämtliche Ver-
mögenswerte heranziehen.
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